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Politische Ziele lassen sich in ei-
ner repräsentativen Demokratie
nur mit Hilfe einer einflußreichen

Lobby realisieren. Ins Blickfeld rückt die
Frage, welche Institutionen für das Le-
bensrecht ungeborener Kinder eintreten.
Die folgende Darstellung beleuchtet ohne
Anspruch auf Vollständigkeit zentrale
Positionen der beiden großen Kirchen so-
wie Aktivitäten engagierter Lebensschüt-
zer.

Unterschiedliche Positionen
in der Evangelischen Kirche

Wie andere christliche Konfessionen
weiß auch die evangelische Kirche sich
dem Tötungsverbot des Dekalogs und sei-
nen Interpretationen durch das Evangeli-
um verpflichtet. Nicht alle Theologen und
Laien leiten daraus aber ein prinzipielles
Abtreibungsverbot her. Dem entspricht in
etwa die weltanschauliche Fächerung des
deutschen Protestantismus in wertkonser-
vativ-traditionelle und progressiv-emanzi-
patorische Positionen. „Sagt der biologi-
sche Lebensbeginn allein etwas Gültiges
über den Beginn des Menschen aus?“,
fragt die frühere EKD-Synodale Liselot-
te Funcke, in den 70er Jahren als Vizeprä-
sidentin des Deutschen Bundestages die
prominenteste Kämpferin für eine reine
Fristenregelung (ohne integriertes Bera-
tungskonzept).

Ihre Lesart der protestantischen Ethik
zeigt das intellektuelle Antlitz jenes ag-
gressiven Feminismus, der mit dem
Kampfruf „Mein Bauch gehört mir“ jahr-
zehntelang rationale Ethik-Diskurse ab-
würgen wollte. Zugleich trifft Frau Funk-
kes Konzept sich im Ergebnis mit hedo-
nistischen Lebensentwürfen, die – viel-
fach unter dem Etikett des ethischen Utili-
tarismus – nicht die individualisierende
Verschmelzung von Ei- und Samenzelle,
sondern das Einsetzen meßbarer Hirnak-
tivität, die extrauterine Lebensfähigkeit
oder gar den Beginn von „Autonomie“,
„Personalität“ bzw. „Überlebensinteres-
se“ des Embryos zur Grundlage des Le-
bensrechts machen wollen. Die prakti-

schen Folgen derart spitzfindiger, am ge-
wünschten Ergebnis orientierter Moral-
philosophie liegen auf der Hand. Sie be-
treffen etwa die „ergebnisoffene“ Bera-
tung nach dem Schwangerschaftskonflikt-
gesetz (SchKG). Wer keine klaren ethi-
schen Prinzipien kennt, wird meist das
„eigenverantwortliche Gewissen“ der
Schwangeren als Richtschnur sittlichen
Verhaltens empfehlen. Dies mag speziell
für Beraterinnen gelten, die von der unab-
weisbaren Frage nach Möglichkeit und
Ursache eines irrenden Gewissens keine
Notiz nehmen. Die uneinheitliche Haltung
der evangelischen Theologie gegenüber
dem Gewissensbegriff tut ein übriges. Re-
sultat: „Autonome Gewissensentschei-
dungen“ schwangerer Frauen verletzen
Lebensrecht wie auch Menschenwürde
wehrloser Ungeborener.

Eine Zerreißprobe für die
katholische Kirche

Im Unterschied zur evangelischen hat
die katholische Kirche nie einen Zweifel
an ihrer moraltheologischen Ablehnung
aller Schwangerschaftsabbrüche gelassen.
Dennoch geriet die Abtreibungsfrage zu
einer schweren innerkirchlichen Zerreiß-
probe. Bewirkt hat das jene Fristenlösung
mit eingebautem Beratungskonzept, die
1995 unter dem Eindruck zweier Grund-
satzentscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zustande gekommen war.
Stein bzw. „Schein des Anstoßes“ wurde
die bislang auch in katholischen Bera-
tungsstellen (mit Ausnahme der Diözese
Fulda) ausgegebene Beratungsbescheini-
gung (§ 7 SchKG i.V.m. § 219 Abs. 2 Satz
2 StGB), mit der die Schwangere einen
zwar rechtswidrigen, gleichwohl aber
straffreien Abbruch durchführen kann (§
218 a Abs. 1 StGB).

Als wichtigste katholische Befürworte-
rin des „Scheinkonzepts“ profilierte sich
bis zum Sommer 1999 die deutsche Bi-
schofskonferenz. Sie betonte stets den le-
bensschützenden Effekt der Beratungsbe-
scheinigung. Gerade die Aussicht auf die-
ses Attest, so die Mehrheit der Bischöfe,

locke unentschlossene oder zunächst ab-
treibungswillige, aber noch beeinflußba-
re Frauen in katholische Beratungsstellen
und rette dadurch mittelbar das Leben
nicht weniger Ungeborener.

Demgegenüber stellte Papst Johannes
Paul II. in eindringlichen Briefen heraus,
dass die Scheinvergabe bei theologischer
Kausalitätsbetrachtung maßgeblich zu ei-
ner anschließenden Abtreibung durch die
beratene Frau beitrage. Er mahnte seine
bischöflichen Amtsbrüder, alles zu unter-
lassen, was das klare Zeugnis der Kirche
für den Lebensschutz „verdunkeln“ kön-
ne. Seine Worte beruhten wohl auch auf
der Sorge, eine fortgesetzte Scheinverga-
be könne den Werteverfall beschleunigen
und in letzter Konsequenz – wenngleich
statistisch nie konkret meßbar - die Ab-
treibungsrate sogar noch emporschnellen
lassen.

Der Ausgang des zähen Ringens ist be-
kannt. Selbstverständlich unterstützen die
katholischen Beratungsstellen auch wei-
terhin schwangere Frauen in Not, geben
mit (vorläufiger) Ausnahme des Bistums
Limburg aber keine Bescheinigungen
mehr aus (allgemeine Schwangerenbera-
tung gemäß § 2 SchKG). Die „Schein-
beratung“ will möglichst flächendeckend
der von katholischen Laien gegründete
Verein „Donum Vitae“ übernehmen – al-
lerdings ohne die nach kirchlichem Recht
unzulässige Bezeichnung „katholisch“
(dass damit nicht alle kirchen-, insbeson-
dere auch konkordatsrechtlichen Proble-
me ausgeräumt sind, die Bundesländer mit
ihren Fördermitteln für Donum Vitae
möglicherweise eine vom Heiligen Stuhl
gelöste Laienkirche anerkennen, sei nicht
weiter vertieft).

Welches dieser beiden Modelle auf
Dauer effektiver sein wird, bleibt abzu-
warten. Immerhin signalisieren die Erfah-
rungen mit „scheinfreier Konfliktbera-
tung“ im Bistum Fulda und bei dem nicht
konfessionell gebundenen Verein „Die
Birke“ (Heidelberg), daß abtreibungs-
willige Frauen auch ohne Aussicht auf die
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„Tötungslizenz“ (Erzbischof Dyba) qua-
lifizierte Beratungsstellen aufsuchen und
einen ernsthaften Dialog über ihre Situa-
tion annehmen, an dessen Ende durchaus
die Fortsetzung der Schwangerschaft ste-
hen kann. Auch im Interesse der von
schlimmen postabortiven Depressionen
bedrohten Frauen könnte eine solche Ent-
wicklung nur begrüßt werden.

Das Verhalten der deutschen Bischöfe
verweist auf ein grundsätzliches ethisches
Dilemma: Wie intensiv darf eine Institu-
tion von unbestreitbarer moralischer Au-
torität mit einem Gemeinwesen kooperie-
ren, das beispielsweise „ergebnisoffene“
Konfliktberatung vorschreibt, großzügi-
ge Krankenkassen- und sonstige Sozial-
leistungen für die allermeisten Schwan-
gerschaftsabbrüche gewährt, rechtswidri-
ge Abtreibungen sogar in staatlichen Kli-
niken zuläßt sowie 1999 die Tötungspille
Mifegyne freigegeben hat? Dieses anstö-
ßige Abtreibungssystem charakterisiert
den Staat zwar nicht als „große Räuber-
bande“ (Augustinus) - davor schützt ihn
der hohe Rang seiner freiheitlich-demo-
kratischen Verfassung - , in einem rechts-
staatlich sensiblen Teilbereich aber als ori-
entierungslos Gestrauchelten. Das Dilem-
ma berührt zahlreiche Aspekte des Ver-
hältnisses Kirche/Staat und damit zwangs-
läufig Kernbereiche kirchlichen Selbst-
verständnisses.

Die ungleich tieferen Konflikte beim
Zusammenwirken mit einem totalitären
Unrechtsstaat („große Räuberbande“) er-
läutert Gustav Radbruch, sozialdemokra-
tischer Reichsjustizminister in der Wei-
marer Republik und einer der einfluß-
reichsten Rechtsdenker des 20. Jahrhun-
derts, am Leitfaden des Spannungsver-
hältnisses von Gesinnungs- und Verant-
wortungsethik: „Glaube niemand, daß es
ihm gelingen werde, durch Teilnahme am
Bösen Schlimmeres zu verhüten. Auch wo
das nicht aus feiger Nachgiebigkeit ge-
schieht, führt eine solche Haltung zu Ver-
strickungen mit dem Bösen, das man in
seinem Wesen nicht mehr klar erkennt.
Glaube niemand, die Stimme des Gewis-
sens um höherer Ziele und Werte willen
überhören zu dürfen. Die Verantwortungs-
ethik führt zu jener Dialektik der Gedan-
ken, die sich untereinander verklagen oder
entschuldigen.“

Berufskiller und Soldatenurteil
- Zweierlei Maß vor Gericht

Eine kleine, aber wachsende Zahl von
Abtreibungsgegnern bekämpft das staat-
lich geduldete bzw. geförderte System des

Schwangerschaftsabbruchs durch spekta-
kuläre politische Aktionen: etwa mit De-
monstrationen und Flugblättern gegen
Abtreibungskliniken und die dort tätigen
Mediziner. In ihrer berechtigten Empö-
rung – zuweilen gekleidet in unbedachte,
drastische Worte – geraten sie leicht in das
Visier der Justiz. Markantes Beispiel ist
ein Beschluß des Bundesverfassungsge-
richts vom 06.09.1999 (Az.: 1 BvR 1204/
99). Die Richter bestätigten die Geldstra-
fe für einen Abtreibungsgegner, der einen
Frauenarzt des Nürnberger Klinikums
Nord als „Berufskiller“ tituliert hatte. Ihr
Beschluß setzt gleich in doppelter Hin-
sicht ärgerliche Signale, die weit in den
rechtspolitischen Raum hineinstrahlen.

Das erste erwächst aus dem Vergleich
mit früheren Entscheidungen zum Abtrei-
bungsstrafrecht (BVerfGE 39, 1 ff. vom
25.02.1975 und BVerfGE 88, 203 ff. vom
28.05.1993). Hatte das Bundesverfas-
sungsgericht indikationslose sowie sozi-
al indizierte Aborte damals als „rechts-
widrig“ klassifiziert, so spricht es jetzt nur
von „vermeintlichem Unrecht“. Für die-
se Relativierung eines klaren Unwert-
urteils gibt es keinen Grund. Zwar blei-
ben seit der Gesetzesreform vom 21. Au-
gust 1995 „beratene Schwangerschaftsab-
brüche“ innerhalb von 12 Wochen nach
der Empfängnis straffrei, bei problemadä-
quater Auslegung des neuen § 218a Abs.
1 StGB trotzdem aber rechtswidrig. Be-
drückende Erkenntnis: Die straf- und ver-
fassungsrechtliche, aber auch die letztlich
dahinter stehende moralische bzw. natur-
rechtliche Dimension der Tötung ungebo-
rener Menschen hat in Karlsruhe offen-
bar an Stellenwert verloren.

Das zweite Signal betrifft den Vergleich
mit dem „Soldatenurteil“ (BVerfGE 93,
266 ff. vom 10. Oktober 1995), der letz-
ten Grundsatzentscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum dialektischen
Verhältnis zwischen dem Grundrecht auf
freie Meinungsäußerung, Art. 5 Abs. 1
Satz 1 Grundgesetz, und den Bestimmun-
gen zum Schutz der persönlichen Ehre,
§§ 188 ff StGB (Beleidigung etc.). Wäh-
rend das Gericht in der plumpen Verun-
glimpfung „Soldaten sind Mörder“ einen
„Sachbezug“, also einen ernsthaften  Bei-
trag zur ethischen Debatte über Krieg und
Frieden sieht („keine Schmähkritik“), ig-
noriert es den „Sachbezug“ bei der eher
harmloseren Attacke des Nürnberger Le-
bensschützers. Ins Blickfeld geraten
schwierige Probleme der juristischen, ins-
besondere strafrechtlichen Interpreta-
tionslehre. Die darüber hinausgehende
rechtssoziologische Frage, ob derbe Mei-

nungsäußerungen „linker“ Pazifisten der
deutschen Justiz schutzwürdiger erschei-
nen als vergleichbare Deklamationen
„rechter“ Abtreibungsgegner, bietet sich
für eine empirische Studie geradezu an.

Lebensschützer gegen das
staatlich geduldete System

Mehr Resonanz als einzelne Abtrei-
bungsgegner finden die Aktivitäten orga-
nisierter Lebensschützer. Sie bevorzugen
meist die Rechtsform des eingetragenen
Vereins, bilden zum Beispiel Zusammen-
schlüsse innerhalb etablierter politischer
Parteien (Christdemokraten für das Leben
-CDL-, Liberaler Gesprächskreis Lebens-
recht), organisieren sich weitgehend be-
rufsständisch (Juristenvereinigung Le-
bensrecht - JVL, Ärzte für das Leben)
oder öffnen sich für alle Bürger und Bür-
gerinnen, denen die Bekämpfung von
Abtreibungsmentalität und „Kultur des
Todes“ am Herzen liegt (Aktion Lebens-
recht für Alle - ALfA, Kooperative Arbeit
Leben Ehrfürchtig Bewahren -  KALEB,
Stiftung Ja zum Leben).

Die Aktivitäten aller dieser Gruppen, re-
gelmäßig von hohem zeitlichem Aufwand
begleitet, sind ein kostbarer Bestandteil
der politischen Kultur unseres Landes. So
liefern JVL und „Ärzte für das Leben“ auf
Fachtagungen sowie in ihren Zeitschrif-
ten und Schriftreihen herausragende wis-
senschaftliche Beiträge zu fast allen Fa-
cetten der Abtreibungsfrage. So decken
ALfA, in deren Vierteljahreszeitschrift
„Lebensforum“ auch Schauspielerinnen
wie Uschi Glas und Barbara Wussow ihre
Stimme erheben, und KALEB ein beson-
ders breites theoretisches wie praktisches
Spektrum ab. Sie beraten („scheinfrei“)
und unterstützen schwangere Frauen in
Not, engagieren sich gegen die Tötungs-
pille Mifegyne, klären umfassend über das
postabortive Syndrom auf und erreichen
mit ihren Informationsständen in Stadt-
zentren sowie bei Kirchentagen mittler-
weile einen beachtlichen Teil der Öffent-
lichkeit. Ein womöglich noch lebhafteres
Echo hat die „Stiftung Ja zum Leben“ mit
ihrer aktuellen Kampagne „Tim lebt“ ge-
gen Spätabtreibungen ausgelöst (gemäß
§ 218 a Abs. 2 StGB - weit gefaßte medi-
zinische Indikation - darf das Kind bei-
spielsweise bei mutmaßlicher Behinde-
rung bis zu seiner Geburt abgetrieben wer-
den). In das Lob für die deutschen Lebens-
schützer mischt sich freilich Kritik.

So gab es in einigen  Organisationen lei-
denschaftliche Debatten zwischen Befür-
wortern und Gegnern des Beratungs-
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tscheins, die den nach wie vor beträchtli-
chen Fundus prägender Gemeinsamkei-
ten in den Hintergrund rückten. Paralle-
len zur Kontroverse innerhalb der katho-
lischen Kirche waren unübersehbar, in
ihrem argumentativen Kern aber auch un-
vermeidbar. Hoffen wir miteinander, daß
die aufgerissenen Gräben sich bald zu-
schütten lassen und die Akzeptanz der
gesamten Bewegung nicht auf Dauer be-
einträchtigen.

Streitende Minderheiten
dienen niemandem

Lebensschützer, die in der öffentlichen
Wahrnehmung auf das Format exklusiver,
miteinander streitender Minderheiten
schrumpfen, werden zu einer spürbaren
Senkung der Abtreibungsrate kaum etwas
beitragen können. So wichtig die straf-
rechtlichen Sanktionsdrohungen auch
sind, allemal bedeutsamer wäre jener Be-
wußtseins- und Wertewandel, den auch
ein noch so repressives Strafrecht nur un-
vollkommen herbeiführen kann. Erst
wenn der „Babycaust“ - welch schonungs-
los aufrüttelndes Wort! - entschiedene
gesellschaftliche Ächtung erfährt, wird

das häßliche Phänomen vorgeburtlicher
Kindstötung  seltener werden. Immerhin
dürfte die Sensibilität für das ungeborene
Leben in den letzten Jahren gestiegen sein.
Vulgärfeministische Thesen vom Schla-
ge der „Mein-Bauch-gehört-mir-Doktrin“
verlieren zusehends an bewußtseinsbil-
dender Kraft.

Dieser wenigstens partiell ermutigende
Befund ließe sich weiter bessern, wenn
unter Mithilfe beider großer Kirchen ein
innovatives Gesamtprogramm zum Le-
bensschutz entstehen könnte, das breiten
Konsens ermöglichen und speziell auch
junge Menschen ansprechen sollte. Die
deutsche Lebensrechtsbewegung braucht
Elan, Kreativität und den unerschütterli-
chen Willen, einer wachsenden Zahl von
Anhängern über gewisse dogmatische
Differenzen hinweg zur geistig-morali-
schen Heimat zu werden.

Sie braucht, mit anderen Worten, eine
Dosis „Kirchentagsstimmung“. Dass der
engagierte Kampf gegen Abtreibung kei-
nesfalls immer nur begrenzte Wirkung
entfaltet, beweist eindrucksvoll ein Mas-
senphänomen wie das US-amerikanische
Pro-Life-Movement.
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